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Vorwort zu den Technischen Richtlinien der 
Fördergesellschaft Windenergie e. V. 
Die Erarbeitung der Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen (seit 1998 auch 
FGW-Richtlinien genannt) begann 1992 mit dem Ziel, Messverfahren anzugeben, mit 
denen verlässliche und vergleichbare Daten über Windenergieanlagen (WEA) nach dem 
neuesten Stand der Technik ermittelt werden können. Die inhaltliche Gestaltung der 
Technischen Richtlinien obliegt den entsprechenden Fachausschüssen und Arbeitskrei-
sen. An der Erstellung dieser Richtlinien in den Arbeitskreisen waren beteiligt: Unabhän-
gige Messinstitute, Küstenländer und Immissionsschutzbehörden der Bundesrepublik 
Deutschland, Hersteller von WEA und deren Komponenten, Netzbetreiber, Versiche-
rungsgesellschaften, Betriebsführungsgesellschaften, Institute und Hochschulen, Ingeni-
eurbüros, der Verband der deutschen Netzbetreiber e.V. (VDN) und die Fördergesell-
schaft Windenergie e.V. (FGW). 

Folgende Teile wurden bisher herausgegeben: 

Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte 

Teil 2: Bestimmung von Leistungskurve und standardisierten Energieerträgen 

Teil 3: Bestimmung der Elektrischen Eigenschaften 

Teil 4: Bestimmung der Netzanschlussgrößen 

Teil 5: Bestimmung und Anwendung des Referenzertrages 

Teil 6: 60% Referenzertrag-Nachweis auf der Grundlage der Bestimmung von  
           Windpotenzial und Energieerträge 

Die Messungen aus den Bereichen Leistungskurve, Schallemission und Elektrische Ei-
genschaften (Teil 1 bis Teil 4) sollten als Grundlage zur Beurteilung von WEA, z. B. in 
Genehmigungsfragen, bei der Beurteilung von Netzanschlussmöglichkeiten oder für ver-
lässliche Ertragsberechnungen dienen.  

Inzwischen haben die einzelnen Technischen Richtlinien sowie die von unabhängigen 
Messinstituten erstellten Messberichte in ihren Bereichen Geltung erlangt. Leistungskur-
ven sind Grundlage von Kaufverträgen und Finanzierungszusagen, vermessene Schall-
emissionswerte finden sowohl in Kaufverträgen als auch im Zuge der Genehmigung An-
wendung. Die Vermessung der elektrischen Eigenschaften entsprechend der Techni-
schen Richtlinie Teil 3 und Teil 4 wird von den Übertragungsnetzbetreibern für Berech-
nungen zum Anschluss an deren Netze gefordert. 

Die Technische Richtlinie 5 „Bestimmung des Referenzertrags“ wurde zusammen von 
dem Verband der Netzbetreiber, dem Bundesverband Windenergie (BWE) und dem 
Fachausschuss  Leistungskurve der FGW erarbeitet. In dieser Richtlinie wurden die not-
wendigen Prozesse für die Bestimmung und Anwendung des Referenzertrags gemäß 
dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – 
EEG) festgelegt.  

Die Bestimmung von Energieerträgen an einem Standort entsprechend der Technischen 
Richtlinie 6 dient dem Nachweis, ob am Standort mindestens 60% des Referenzertrages 
erzielt werden können. Der Nachweis ist für die Vergütung von Strom aus Windenergie 
nach EEG im Strombereich zu führen 

Der vorliegende Teil 7 der Technischen Richtlinien wurde zusammen mit Betriebsfüh-
rungsgesellschaften, Serviceunternehmen, Herstellern, Versicherungen und Zertifizie-
rungsstellen erarbeitet, um notwendige Prozesse und Dokumentationen im Bereich der 
Instandhaltung von Windenergieanlagen zu beschreiben. Ein standardisiertes Regelwerk 
zur Instandhaltung von Windenergieanlagen lag in der Vergangenheit nicht vor. 
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1. Einleitung 
Die Instandhaltung (IH) nach DIN 31051 umfasst alle technischen und administrativen 
Maßnahmen sowie das Management der Maßnahmen, die zur Erkennung des Ist-
Zustandes (Inspektion), zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes (Wartung), zur 
Rückführung in diesen (Instandsetzung) oder zur Steigerung der Funktionssicherheit 
(Verbesserung) während des Lebenszyklus einer(s) Windenergieanlage / Windparks be-
nötigt werden. 

Der Betreiber ist für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb seines Windparks verant-
wortlich. Für Schäden an der Umwelt oder Personen, die durch den von ihm betriebenen 
Windpark unmittelbar verursacht werden, kann er haftbar gemacht werden. Es ist deshalb 
nicht nur aus wirtschaftlichen Erwägungen notwendig, den Betrieb der WEA oder des 
Windparks möglichst lückenlos und ausreichend für Behörden, Versicherungen und Ban-
ken zu dokumentieren. Die Dokumentation dient neben Sicherheitsaspekten auch der 
Planung und Steuerung von IH-Maßnahmen. Der Betreiber benötigt dazu alle erforderli-
chen technischen Unterlagen. Hierzu sind auch Unterlagen von Herstellern, Serviceun-
ternehmen, Dienstleistern und anderen beteiligten Unternehmen notwendig. 

In der bisherigen Praxis bei der Instandhaltung von Windparks wurde diese Verantwort-
lichkeit nur im geringen Maße  berücksichtigt. Durch die wachsende Professionalisierung 
bei der Energieerzeugung durch Windenergie ist zudem für die Instandhaltung ein offener 
Markt für Dienstleister entstanden, auf dem unabhängig von den WEA-Herstellern IH-
Maßnahmen angeboten werden. Obwohl in letzter Zeit Windparks im Bereich der Netz-
anbindung z. T. Kraftwerkseigenschaften erfüllen müssen, und hierfür bereits Prüfstan-
dards, z.B. FGW-Richtlinien, entwickelt wurden, bestehen für den Bereich der Instandhal-
tung noch keine  auf die Belange von Windparks angepassten Regelwerke. So war bisher 
auch keine direkte Vergleichbarkeit von Qualitätsstandards im Bereich der Instandhaltung 
möglich. Eine Übertragung der zahlreichen Normen und technischen Standards, die sich 
in den letzten Jahrzehnten für technische Betriebsführung von Großkraftwerken bewährt 
haben, erfordert eine Angleichung an die speziellen technischen Voraussetzungen von 
Windparks und die Strukturen der durchführenden Organisationen. 

Für die vorliegende Richtlinie wurden möglichst bestehende Standards aus der Kraft-
werksbranche mit den Erfahrungen im Bereich der Windenergie verbunden. 

Der Schwerpunkt dieser Richtlinie liegt in der Beschreibung der technischen Prozesse 
und der Auflistung notwendiger Daten für die Messungen und Bewertungen im Rahmen 
der Instandhaltung. Im Hauptteil wird die grundlegende Methodik bei der Planung der 
Instandhaltung erläutert. 

Im Anhang ist die Dokumentation einiger im Hauptteil beschriebener Prozesse beispiel-
haft aufgeführt. Diese Beispiele sollen den Anwender der Richtlinie bei der Erstellung 
einer eigenen Dokumentation und beim Vergleich von Angeboten unterstützen: 

Anhang A: Die administrative Maßnahmen der Instandhaltung sind hier, wie im Hauptteil 
beschrieben, zusammengefasst und als Regelkreis dargestellt. 

Anhang B: Im abgebildeten Flussdiagramm wird der Ablauf und der Zusammenhang der 
einzelnen Maßnahmen für die Instandhaltung an einem Beispiel detailliert dargestellt. 

Anhang C: Die hier aufgeführte Struktur des Windparks lässt eine systematische Eintei-
lung und Zuordnung von IH-Maßnahmen zu. 

Anhang D: In den Beispielen für Instandhaltungspläne wird exemplarisch anhand von 
Triebstrang, Rotor/Nabe und Trafostation aufgeführt, welche Komponenten auf welche 
Funktion zu prüfen sind. 
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Anhang E: Die Beispiele der Prüfprotokolle dienen dazu, den möglichen Umfang der Be-
schreibung von Mess- und Sichtkontrollen für die administrative und technische Doku-
mentation aufzuzeigen. 

.

 

2. Allgemeines 

2.1. Anwendungsbereich 

Diese Richtlinie soll dazu dienen, Instandhaltungsstrategien zu entwickeln und die not-
wendigen Arbeiten aus wirtschaftlicher, rechtlicher und technischer Sicht zu planen und 
durchzuführen. Hierzu werden technische Unterlagen für den Prozess Instandhaltung 
benötigt. Diese Richtlinie dient als Orientierungshilfe, welche Dokumente und Informatio-
nen dem Betreiber zur Verfügung stehen müssen. 

Eine standardisierte Struktur des Windparks und die Beschreibung von Instandhaltungs-
prozessen bis zu einer eindeutig definierten Komponentenebene erleichtern die Kommu-
nikation mit Behörden, Herstellern, Dienstleistern im Instandhaltungsbereich, Banken und 
Versicherungen. Eine einheitliche Strukturierung für die Instandhaltung und ihre Doku-
mentation wird möglich. 

Instandhaltungsprozesse können den Instandhaltungsarten nach DIN 31051 (Wartung, 
Inspektion, Instandsetzung, Verbesserung) zugeordnet werden, die Schnittstellen sind 
eindeutig definiert. 

Eine Verknüpfung von gesetzlichen Zyklen, z.B. bei der Überprüfung elektrischer Anla-
gen, mit notwendigen Instandhaltungsarbeiten wird vereinfacht. 

Die vorliegende Richtlinie schreibt nicht vor, wer Instandhaltungsmaßnahmen durchfüh-
ren darf. Wenn notwendig, enthält diese Richtlinie lediglich einen Hinweis auf den Qualifi-
zierungsgrad des Personals. 

Die Richtlinie ist kein Ausführungspapier bzw. keine Arbeitsanleitung für die Instandhal-
tung von Windparks. Es wird beschrieben, was in einem Windpark zu prüfen ist. Die Dar-
legung aller Einzelschritte, die mit den einzelnen Prüfungen verbunden sind, würde den 
Zweck einer technischen Richtlinie verfehlen. 


